
 Erklärung 
Schul- und Hausordnung 

Computer-Nutzungs-Ordnung 

 

Name:  Klasse:  
 

- Dokument für Schüler - 

Hiermit bestätige ich, dass ich am _____________ die Schul- und Hausordnung und die Computer-Nutzungs-

Ordnung der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen erhalten, sie gelesen und deren Inhalt auch verstanden 

habe. Über die Entschuldigungspflicht wurde ich aufgeklärt. 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die Hausordnung einhalten und bei Fehltagen auch der 

Entschuldigungs-pflicht gerecht werde. Bei Verstößen muss ich mit entsprechenden Ordnungsmaßnahmen 

(erzieherische Maßnahmen, u.a. auch Bußgeld) rechnen. 
 

Villingen-Schwenningen,    

 Datum  Unterschrift Schüler 

    

    

   ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter zur Information 

 

Anmerkungen zur Entschuldigungspflicht 

• Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen. Im 

Krankheitsfalle ist die Entschuldigungspflicht bis spätestens am zweiten Werktag zu erfüllen. Jeder Fehltag 

ist schriftlich (in Geschäftsbriefform mit Angabe von Klasse und Klassenlehrer) zu entschuldigen. Am ersten 

Fehltag ist die Schule (fern)mündlich zu informieren. Binnen drei Werktagen ist eine schriftliche Entschuldi-

gung nachzureichen. Versäumnisse, die erst nach der 3-Tagesfrist schriftlich begründet werden, gelten 

prinzipiell als unentschuldigt. Für unentschuldigte Fehltage/ -stunden wird Bußgeld beantragt. 

Bei Teilzeitschülern muss die schriftliche Entschuldigung grundsätzlich vom Ausbildungsbetrieb zur 

Kenntnisnahme abgestempelt und abgezeichnet werden. Hierzu wird die Abgabefrist auf maximal 6 

Werktage verlängert. 

• Grundsätzlich müssen die Entschuldigungen an das jeweilige Sekretariat abgeliefert (postalisch, per FAX 

oder durch Einwurf in den Briefkasten). 

• Klassen- und Projektarbeiten, die nicht termingerecht entschuldigt sind, gelten als unentschuldigt und 

müssen mit der Note ungenügend (6) bewertet werden (Notenverordnung). 

• Anträge auf Unterrichtsbefreiung bis zu 2 Tagen müssen rechtzeitig unter Angabe des Grundes dem 

Klassenlehrer vorgelegt werden. Bei mehr als 2 Tagen Unterrichtsbefreiung muss der Antrag mindestens 

14 Tage vor der Maßnahme bei der der Schulleitung vorliegen! 

• Unterrichtsbefreiungen in den einzelnen Fächern wie Deutsch, Gemeinschaftskunde oder Wirtschaftskompe-

tenz werden nur auf schriftlichen Antrag und nur bis zur gesetzten Frist erteilt. 
 

� -------------------------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------� 
 

Name:  Klasse:  
 
Erklärung - Dokument für Lehrer  

Hiermit bestätige ich, dass ich am _____________ die Schul- und Hausordnung und die Computer-Nutzungs-

Ordnung der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen erhalten, sie gelesen und deren Inhalt auch verstanden 

habe. Über die Entschuldigungspflicht wurde ich aufgeklärt. 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die Hausordnung einhalten und bei Fehltagen auch der 
Entschuldigungs-pflicht gerecht werde. Bei Verstößen muss ich mit entsprechenden Ordnungsmaßnahmen 
(erzieherische Maßnahmen, u.a. auch Bußgeld) rechnen. 
 

Villingen-Schwenningen,    

 Datum  Unterschrift Schüler 

    

    

   ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter zur Information 
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